
Umrechnungskoeftizienten. Ein Hektar Waldpflügen wird 
beispielsweise mit dem Umrechnungskoeifizienten 2,3 mul
tipliziert und so als 2,8 Hektar mittleren Pflügens gewertet. 
Bei anderen Arbeitsarten — wie z. B. Tellern oder Walzen — 
ist der Umrechnungskoeffizient entsprechend geringer, 
so daß erst mehrere ha tatsächlich bearbeiteter landwirt
schaftlicher Nutzflächen einen Hektar mittleren Pflügens 
ergeben. Diese Umrechnungskoeifizienten sind auf der 
Grundlage von Erfahrungswerten einheitlich für die ge
samte Republik festgelegt und den einzelnen MTS-Statio- 
nen als verbindlich mitgeteilt worden. Aus dieser Regelung 
ergibt sich für die einzelnen Brigaden einer MTS die Ver
pflichtung, die Arbeitsleistungen der einzelnen Brigademit
glieder unter Zuhilfenahme dieser Umrechnungskoeftizien- 
ten auf den Hm-Einheitswert umzurechnen und der Sta
tionsleitung in täglichen Leistungsberichten mitzuteilen. 
Die Station ihrerseits hat auf der Grundlage dieser Lei
stungsberichte die Verpflichtung zur Leistungskontrolle.

Auf der Grundlage einer so vorzunehmenden Leistungs
berechnung hat dann die Lohnabrechnung und insbeson
dere die Prüfung der Frage zu erfolgen, ob die Brigade
pläne in den einzelnen Arbeitsarten und in gleicher Weise 
der Plan der gesamten Station erfüllt sind.

Um diese Leistungsberechnung zu ermöglichen, müssen 
in den einzelnen Brigaden an die Traktoristen und sonsti
gen Mitarbeiter konkrete Arbeitsaufträge erteilt werden. 
Dies geschieht mit Hilfe eines vorgedruckten Formulars, 
welches im Wege des Durchschreibeverfahrens in drei
facher Ausfertigung anzufertigen ist. Auf diesem Formular 
werden die jeweils zu leistende Arbeit und der hierfür in 
Ansatz zu bringende Preis eingetragen. Die tatsächliche 
Arbeitsleistung muß durch die Unterschrift des Auftrag
gebers, des Brigadiers und des Agronomen als ordnungs
gemäß vorgenommen bestätigt werden. Die Erst- und 
Zweitschrift dieser Arbeitsaufträge haben dann beim Auf
traggeber als Rechnung zu verbleiben, während die Dritt- 
schrift der Brigadeleitung, insbesondere dem Brigadebuch
halter zuzuleiten ist, der diese Drittschrift als Forderungs
beleg zu verwenden und außerdem in-der bereits darge
legten Weise mit Hilfe der Umrechnungskoeffizienten die 
tatsächlich geleistete Arbeit in Hektarmittel umzuwerten 
hat.

Bei Erfüllung des Arbeitsplansolls ist die Zahlung 
von bestimmten Prämiensätzen vorgesehen. Im einzelnen 
ist die Berechnung der Prämienhöhe abhängig von dem 
Grad der Übererfüllung des Plans. Hinzuzufügen ist aber 
noch, daß die Erfüllung des Gesamtplans allein nicht aus
reicht, sondern Voraussetzung für die Prämienzahlung die 
Erfüllung des F e l d  arbeitsplans ist.

Der Angeklagte B. war Direktor der MTS in B., die An
geklagte W. Hauptbuchhalterin. In der von den beiden An
geklagten geleiteten MTS war sowohl im Hinblick auf die 
einzelnen Brigaden als auch auf die Station insgesamt im 
Jahre 1955 der Plan nicht erfüllt worden. Sowohl die 
Stationsleitung als auch die einzelnen Brigaden waren da
her bestrebt, im Jahre 1956 den Plan zu erfüllen, um in 
den Genuß der dann vorgesehenen Prämien zu gelangen. 
Anstatt jedoch durch tatsächliche gute Arbeitsleistungen 
den Plan zu erfüllen, bedienten sie sich nunmehr einer 
Methode, die in betrügerischer Weise die erstrebte Plan
erfüllung vorspiegeln sollte. Dies geschah auf folgende 
Weise: Die Traktoristen ließen bei der Ausfüllung der Auf
tragsformulare die Drittschriften unausgefüllt, legten das 
für die Drittschrift bestimmte Blaupapier erst bei der Un
terschriftsleistung des Auftraggebers ein und füllten dann 
die Drittschrift in der Weise aus, daß sie z. B. anstelle von 
tatsächlich geleisteten und in der Erst- und Zweitschrift 
des Auftrags vermerkten Transportarbeiten in der Dritt
schrift Pflügen oder eine sonstige als Feldarbeit zu wer
tende Tätigkeit eintrugen. So wurden u. a. in einer Viel
zahl von Fällen das gesamte Jahr 1956 hindurch Forsttrans
portarbeiten ausgeführt, die auf der Grundlage der darge
stellten Methode auf der Drittschrift als Waldpflügen de
klariert und unter Angabe einer willkürlichen Anzahl ge
pflügter Hektar in der Brigade mit dem für Waldpflügen 
gültigen Umrechnungskoeifizienten 2,8 auf Hektar mittle
ren Pflügens umgerechnet wurden. In einzelnen Brigaden 
wurde auch Transport als Bodenmeißeln angegeben und 
mit dem Umrechnungskoeifizienten 2,2 auf den Hm-Wert 
umgerechnet.

Unter diesen Voraussetzungen gelang es dann der MTS 
B. für das Jahr 1956, den festgelegten Produktionsplan von 
28 300 Hm mit 35 658 Hm = 126 Prozent überzuerfüllen, 
wobei der Feldarbeiteplan bei einem Soll von 20 700 Hm 
mit 22 011 Hm = 106,3 Prozent übererfüllt erschien. Auf 
der Grundlage dieser scheinbaren Übererfüllung wurden 
nach Produktionsplanabrechnung Prämien ausgezahlt, und 
zwar an das ingenieur-technische und kaufmännische Per
sonal der MTS 12 385,28 DM, wovon die Angeklagten 2492,77 
DM erhielten, und an die Brigadiere, Brigademechaniker 
und Brigadebuchhalter 11 518,03 DM. Die Höhe der auf 
Grund unrealer Arbeitserfüllung an die einzelnen Brigade
mitarbeiter ausgezahiten Prämiensumme beläuft sich auf 
etwa 20 000 DM im Jahre 1956. Daneben sind nach der un
realen Produktionsplanabrechnung zwangsläufig auch viel

fach unberechtigt höhere Arbeitslöhne an die einzelnen 
Traktoristen in Form von Leistungsüberschuß gezahlt 
worden.

Wie eine Überprüfung ergeben hat, ist der der MTS B. 
gestellte Plan für Feldarbeiten 1956 in Wirklichkeit nur zu 
85,5 Prozent erfüllt worden. Da die Erfüllung des Feld- 
arbeitsplans aber Voraussetzung für die Prämienzahlung 
ist, sind die gesamten in der MTS B. im Jahre 1956 ausge
zahlten Prämien zu Unrecht ausgezahlt worden.

Aus den G r ü n d e n :
Für diese Schädigung des Vermögens der MTS und 

damit staatlichen Eigentums sind die Angeklagten als 
leitende Funktionäre der Station strafrechtlich verant
wortlich. Der Angeklagte B. war als Direktor der MTS 
aus seinem Anstellungsverhältnis heraus und aus dem 
staatlichen Auftrag, den er als MTS-Dlrektor zu er
füllen hatte, verpflichtet, die Vermögensinteressen der 
MTS und damit staatliche Vermögensinteressen wahr
zunehmen. Aus dieser Verpflichtung ergibt sich, daß 
er bei Kenntnis der unrealen Leistungsberechnungen 
der festgestellten Handhabung der Brigaden entgegen
treten mußte. Für den Senat bestand also die Frage, ob 
B. von den unehrlichen Leistungsberechnungen in den 
Brigaden Kenntnis und diese Berechnungen zugelassen 
hatte. Der Angeklagte bestreitet rundweg, Kenntnis 
vcmi der falschen Leistungsberechnung gehabt zu 
haben. Er sei, so sagte er in der Hauptverhandlung 
aus, der Meinung gewesen, daß die der Station gemel
deten Feldarbeitsleistungen tatsächlich erbracht und 
deshalb mit Recht zur Grundlage der Produktions
planerfüllung gemacht werden durften. Aus diesem 
Grunde habe er auch nicht daran gezweifelt, daß die 
Auszahlung der nach der Prämienverordnung fälligen 
Prämien gerechtfertigt sei. Im Fall der Kenntnis un
richtiger Leistungsberechnung wäre er sofort dagegen 
eingeschritten. Dies vermag der Senat dem Angeklag
ten nicht zu glauben. Den «Einlassungen des An
geklagten stehen die Aussagen des Zeugen St., H. und 
D. gegenüber. Der LPG-Bauer St. hatte im Sommer 
1956 die bereits dargelegte fehlerhafte Arbeitsweise 
der Traktoristen festgestellt, als er einen unrichtig 
ausgefüllten Arbeitsauftrag durch seine Unterschrift 
bestätigen sollte. Er verweigerte die Unterschrifts
leistung und setzte den Brigadier D. und über den 
Oberagronomen der Station auch den Angeklagten B. 
davon* in Kenntnis, daß die Traktoristen ihrer Lei
stungsberechnung unrichtige Angaben zugrunde legten. 
In einer Rücksprache mit dem Zeugen St. hat der An
geklagte diesem versichert, daß das Verhalten der 
Traktoristen verboten sei und er, B., dafür sorgen 
werde, daß sich derartiges nicht mehr wiederhole. Mit 
dem Brigadier D. und der Brigadebuchhalterin H. 
hatte der Angeklagte dieserhalb eine Unterredung. 
Nach seiner Darstellung hat man ihm bei dieser Unter
redung versichert, daß in der Brigade so, wie vom 
Zeugen St. geschildert, nicht gearbeitet worden sei. Er 
habe den Versicherungen des Brigadiers Glauben ge
schenkt, der außerdem noch vorgetragen habe, der 
Zeuge St. wolle der Brigade mit seinen Angaben nur 
etwas am Zeuge flicken. Demgegenüber hat die Zeugin
H. ausgesagt, daß sie auf die Reklamation des An
geklagten erwidert habe, daß man dann eben die 
Sache nicht mehr „so weitermachen dürfe“. Der 
Zeuge D. bezeugte, daß er dem Angeklagten gegen
über unmißverständlich zugegeben habe, daß in der 
Vergangenheit so gearbeitet worden sei, wobei er 
allerdings die Anzahl der auf diese Weise schwind
lerisch errechneten Hektarmittel als gering bezeichnet 
habe. Beide Zeugen versicherten übereinstimmend, 
daß der Angeklagte keine Belegkontrolle durchgeführt 
habe. Ganz abgesehen davon, daß dem Angeklagten 
auf jeden Fall aus dem, was ihm zur Kenntnis ge
langt ist, die Pflicht erwachsen wäre, eine sorgfältige 
Kontrolle anzuordnen, ist nach Auffassung des Senats 
auf der Grundlage der glaubwürdigen Aussagen der 
Zeugen davon auszugehen, daß er von der betrügeri
schen Arbeitsweise dieser Brigade positive Kenntnis 
erlangt hatte. Für die Glaubwürdigkeit der Zeugen 
spricht auch die Tatsache, daß die geschilderte betrü
gerische Methode unter den Mitarbeitern der MTS B. 
beinahe bis zum letzten Traktoristen als offenes 
Geheimnis bekannt war und Gegenstand entsprechen-
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